
                              V.i.S.d.P.: DGB Rheinland-Pfalz, Astrid Clauss, Kaiserstr. 26-30, 55116 Mainz 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Landesgesetz zur Integration der jährlichen Son-
derzahlung  und zur Anpassung der Besoldung und 
Versorgung 2009/2010 am 25. März im Landtag 
 
Alle Fraktionen im Landtag Rheinland-Pfalz legen einen  
gemeinsamen Antrag zur Übertragung des Tarifergebnisses Länder 
auf die Beamtinnen und Beamten beim Land und den Kommunen 
vor. 
Gleichzeitig wird eine alte Forderung des DGB und der Gewerk-
schaften im öffentlichen Dienst aufgenommen und die Sonderzu-
wendung („Weihnachtsgeld“) in die Grundgehaltstabelle integriert. 
 
Was heißt das in der Praxis: 
Zum 01.01.2009 wird die - monatlich mit 4,17 v.H. der Bezüge - ausgezahlte 
Sonderzuwendung in die Tabelle eingebaut. Hierdurch ergibt sich keine Ver-
änderung in den Auszahlungsbeträgen. Für die Besoldungsgruppen A2 - A8, die 
die Sonderzuwendung bisher als Einmalbetrag in Höhe von 200 Euro im Juli er-
halten haben, wird dieser Betrag auf 12 Monate umgelegt und die Tabelle um 
monatlich 16,67 Euro erhöht. Diese Beträge sind für die Monate Januar und 
Februar nachzuzahlen. 
 
Für die Monate Januar und Februar 2009 wird ein Einmalbetrag in Höhe von 
40 Euro gezahlt.  
Zum 01. März 2009 wird der Tabellenbetrag um 40 Euro (Sockelbetrag) er-
höht und danach erfolgt die lineare Erhöhung von 3 v. H. 
Zum 01. März 2010 erfolgt eine weiter lineare Erhöhung von 1,2 v.H.. 
 
Die Versorgungsbezüge für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger 
werden entsprechend angepasst. Sie erhalten die Einmalzahlung anteilig. Die 
Erhöhungen in 2009 gelten in Bezug auf den Anpassungsfaktor (Kürzung um 
0,54% wegen der Absenkung des Versorgungsniveaus) als ein Anpassungs-
schritt.  
 
Die Anwärtervergütungen werden zum 01. März 2009 um 60 Euro und zum 
01. März 2010 um 1,2 v.H. erhöht. 
 
Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf werden zwei jahrelange Forderungen des 
DGB und seiner Gewerkschaften erfüllt: 
 

• Die Sonderzuwendung wird in die Tabelle eingebaut. Sie kann damit 
nicht weiter gekürzt bzw. gestrichen werden und ist auch zukünftig dy-
namisiert. 

• Das Tarifergebnis für die Länder wird zeit- und inhaltsgleich auf die Be-
amtinnen und Beamten bei Land und Kommunen übertragen. 
Die neue Tabelle A ist auf der Rückseite abgedruckt. 

 
Das ist ein Erfolg, der nicht zuletzt durch die massive Betei-
ligung von Beamtinnen und Beamten an den Aktionen in 
der Tarifrunde Länder möglich geworden ist.  
 
 
 

Beamtinnen und Beamte im  
DGB Rheinland-Pfalz 




